
 
 

1. Verordnung zur Änderung der Rechtsverordnung des Landratsamts Göppingen 
über die Erhebung von Gebühren für die Wahrnehmung von Aufgaben als untere 

Verwaltungsbehörde und als untere Baurechtsbehörde (Gebührenverordnung) 
vom 01.03.2025 

 
Auf Grund von § 4 Abs. 3 des Landesgebührengesetzes in der Fassung des Gesetzes 
zur Neuregelung des Gebührenrechts vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 895) in der 
jeweils geltenden Fassung wird verordnet:  

 
Artikel 1 

Änderungen 
 

Die Rechtsverordnung des Landratsamts Göppingen über die Erhebung von Gebühren 
für die Wahrnehmung von Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde und als untere 
Baurechtsbehörde (Gebührenverordnung) vom 01.03.2025 wird wie folgt geändert: 
 

(1) Im ursprünglichen Gebührenverzeichnis (Anlage zur Gebührenverordnung vom 
01.03.2025) werden die nachfolgenden Gebührentatbestände des „Bauamts als 
untere Baurechtsbehörde“ geändert.  
 
1. Die lfd. Nr. 26 wird wie folgt neu gefasst: 

 
Lfd. Nr. Produktbezeichnung Gebühr 

26 Bestellungen/ Verlängerung 
 
1. Bestellung als bBSF nach §§ 9, 10 SchfHwG 
2. Bestellung als betriebsangehöriger Vertreter nach  
       § 11 b SchfHwG 
3. Antrag auf Verlängerung nach § 10 Abs. 1 SchfHwG  
 

 
 

500 € (Festgebühr) 
200 € (Festgebühr) 

 
je angefangene  

Stunde 78 € (Zeitgebühr) 
 

2. Die lfd. Nr. 32 wird wie folgt neu gefasst: 
 

Lfd. Nr. Produktbezeichnung Gebühr 
32 Zweitbescheid 

 
Anordnung Ersatzvornahme 
(Zwangskehrung/ Feuerstättenschau) 

150 € (Festgebühr) 
 

je angefangene  
Stunde 78 € (Zeitgebühr) 

 



 
(2) Im ursprünglichen Gebührenverzeichnis (Anlage zur Gebührenverordnung vom 

01.03.2025) werden die nachfolgenden Gebührentatbestände des 
„Umweltschutzamts“ geändert.  
 
1. In lfd. Nr. 9.2 wird in der Produktbezeichnung „währen“ durch „während“ 

ersetzt. 
2. In lfd. Nr. 9.2 lit. a) wird bei der Wertgebühr „angefangen“ durch 

„angefangenen“ ersetzt. 
3. In lfd. Nr. 9.3 lit. c) wird bei der Wertgebühr „angefangen /s“ durch 

„angefangenen l/s“ ersetzt. 
4. In lfd. Nr. 9.5 lit. c) wird in der Produktbezeichnung „Fläche“ durch „Flächen“ 

ersetzt. 
5. In lfd. Nr. 19.2 werden lit. a) und lit. b) ersatzlos gestrichen. 
6. Nach lfd. Nr. 20.1 werden lit. a) bis lit. d) wie folgt eingefügt: 

 
Produktbezeichnung Gebühr  

 

a) bei öffentlichen und gewerblichen Abwasseranlagen ohne 
Beanstandung 

72,50 € 
(Festgebühr) 

b) bei öffentlichen und gewerblichen Abwasseranlagen mit Beanstandung 72,50 € (Festgebühr) 
zzgl. 18 € je weitere angefangene ¼ Std. 

(Zeitgebühr) 
c) bei Kleinkläranlagen ohne Beanstandung 54,00 € (Festgebühr) 
d) bei Kleinkläranlage mit Beanstandung 54,00 € (Festgebühr) 

 
7. In lfd. Nr. 22 wird die Zeitgebühr „15,50 €“ durch „20,00 €“ ersetzt. 
8. In lfd. Nr. 30.4 wird bei der Gebühr der Betrag „81,69 €“ durch „80,00 €“ 

ersetzt. 
9. In lfd. Nr. 62 wird bei der Gebühr „63“ durch „61“ ersetzt. 
10. In lfd. Nr. 64 wird bei der Gebühr „63 bis 65“ durch „61 bis 63“ ersetzt. 
11. In lfd. Nr. 65 wird bei der Gebühr „63 bis 65“ durch „61 bis 63“ ersetzt. 
12. In lfd. Nr. 68 wird bei der Gebühr „63 bis 68“ durch „61 bis 66“ ersetzt. 
13. In lfd. Nr. 69 wird bei der Gebühr „63 bis 68“ durch „61 bis 66“ ersetzt. 
14. In lfd. Nr. 71 wird bei der Gebühr „63 bis 68“ durch „61 bis 66“ ersetzt. 
15. In lfd. Nr. 72 wird bei der Gebühr „63 bis 68“ durch „61 bis 66“ ersetzt. 
16. Im Übrigen werden die Gebührentatbestände des ursprünglichen 

Gebührenverzeichnisses (Anlage zum Gebührenverzeichnis vom 01.03.2025) 
ab der lfd. Nr. 74 bis Nr. 92.3 durch die folgenden Gebührentatbestände lfd. 
Nr. 73 bis Nr. 90.3 ersetzt: 

  



Lfd. Nr. Produktbezeichnung Gebühr 
73. Anordnungen und sonstige Entscheidungen zur Durchführung des BImSchG 

und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen mit 
Ausnahme der unter Ziffern 61 bis 72 aufgeführten Tatbestände pro Std. 

77,50 €/Std. 
(Zeitgebühr) 

 Anmerkungen zu den Ziffern 61 bis 72: 
a) Schließt die immissionsschutzrechtliche Genehmigung andere, die Anlage 
betreffende behördliche Entscheidungen, ein, so sind zusätzlich die hierfür 
vorgesehenen Gebühren zu erheben. 
b) Wird nach Ergehen eines Vorbescheids das betreffende Vorhaben endgültig 
genehmigt, kann auf die Genehmigungsgebühr die für den Vorbescheid bereits 
erhobene Gebühr bis zu 50% angerechnet werden. 
c) Die Kosten für die in den immissionsschutzrechtlichen Vorschriften 
vorgesehenen öffentlichen Bekanntmachungen werden zusätzlich zur 
Verwaltungsgebühr als Auslagen erhoben. 
d) Basis für die Gebührenberechnung in Ziffer 61 sind die Errichtungskosten der 
Anlage inklusive Mehrwertsteuer und auf volle Tausend Euro aufgerundet 

 

74. Feinstaubplakette 6,30 €/St. 
(Festgebühr) 

75. Anordnungen und sonstige Entscheidungen nach dem Arbeitsschutzgesetz 
(ArbSchG) pro Std. 

76,50 €/Std. 
(Zeitgebühr) 

76. Anordnungen und sonstige Entscheidungen nach Verordnungen, die auf Grund des 
ArbSchG erlassen worden sind, mit Ausnahme der Nr. 77 und 78, pro Std. 

76,50 €/Std. 
(Zeitgebühr) 

77. Ausnahmen nach der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) pro Std. 76,50 €/Std. 
(Zeitgebühr) 

78. Ausnahmen nach der Biostoffverordnung (BioStoffV) pro Std. 76,50 €/Std. 
(Zeitgebühr) 

79. Anordnungen und sonstige Entscheidungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz 
(ASiG) pro Std. 

76,50 €/Std. 
(Zeitgebühr) 

80. Erlaubnis für die Errichtung und den Betrieb sowie für sicherheitsrelevante 
Änderungen der Bauart oder Betriebsweise von Anlagen nach 
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Berechnung der Gebühr nach den 
Errichtungskosten der Anlage:  
 
bis zu 100.000 € 
bis zu 250.000 € 
bis zu 500.000 €  
mehr als 500.000 € 
 
Anmerkungen zu Ziffer 80: 

a) Basis für die Gebührenberechnung sind die 
Errichtungskosten der Anlage inklusive Mehrwertsteuer und 
auf volle Tausend Euro aufgerundet. 

b) Bei der Berechnung der Kosten kommen nur diejenigen Teile der 
Anlage in Betracht, auf die sich die Erlaubnis erstreckt. Der Wert 
der Grundfläche sowie die Kosten der dazugehörigen Hochbauten 
werden nicht berücksichtigt. 

c) Schließt die Erlaubnis andere die Anlage betreffende behördliche 
Entscheidungen mit ein, so sind zusätzlich die hierfür vorgesehenen 
Gebühren zu erheben. 

 
 
 
 
 

(Wertgebühr) 
0,65 % mind. 425 € 
0,45 % mind. 650 € 

0,35 % mind. 1.125 € 
0,25 % mind. 1.750 € 

 

81. Änderung einer Erlaubnis durch die nachträgliche Aufnahme, Änderung oder 
Ergänzung von Auflagen pro Std. 

76,50 €/Std. 
(Zeitgebühr) 



Lfd. Nr. Produktbezeichnung Gebühr 
82. Fristverlängerung zur Verhinderung des Erlöschens einer Erlaubnis. 76,50 €/Std. 

(Zeitgebühr) 
83. Anordnungen und sonstige Entscheidungen nach dem Produktsicherheitsgesetz 

(ProdSG) und dem Gesetz über überwachungsbedürftige Anlagen (ÜAnlG) sowie 
nach Verordnungen, die auf Grund dieser Gesetze erlassen worden sind, pro Std. 

76,50 €/Std. 
(Zeitgebühr) 

84. Anordnungen und sonstige Entscheidungen nach dem Sprengstoffgesetz 
(SprengG) sowie nach Verordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen 
worden sind, pro Std. 

76,50 €/Std. 
(Zeitgebühr) 

85. Anordnungen und sonstige Entscheidungen nach dem Chemikaliengesetz 
(ChemG) pro Std. 

76,50 €/Std. 
(Zeitgebühr) 

86. Erlaubnis und sonstige Entscheidungen nach den Durchführungsverordnungen 
zum ChemG pro Std. 

76,50 €/Std. 
(Zeitgebühr) 

87. Anordnungen und sonstige Entscheidungen nach der 
Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV) pro Std. 

76,50 €/Std. 
(Zeitgebühr) 

88. Anordnungen und sonstige Entscheidungen nach dem Gesetz zum Schutz vor 
nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen (NiSG) sowie nach 
Verordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen worden sind, pro Std. 

76,50 €/Std. 
(Zeitgebühr) 

 
Lfd. Nr. Produktbezeichnung Gebühr 

89. Anordnungen und sonstige Entscheidungen nach dem 
Arbeitszeitgesetz (ArbZG), mit Ausnahme der Nr. 89.1 
bis 89.5 

77,00 €/Std. (Zeitgebühr) 

89.1 Bewilligungen nach § 7 Abs. 5, § 15 Abs. 1 Nr. 1 u. 
2 ArbZG. Zahl der Beschäftigten, für die eine 
Ausnahmebewilligung erteilt wird: 

Festgebühr in Abhängigkeit der Bewilligungsdauer: 

  bis zu 1 Monat bis zu 2 
Monaten 

bis zu 12 
Monaten über 12 Monate 

 1 bis 4 160 € 180 € 240 € 400 € 
 5 bis 20 500 € 700 € 900 € 1.200 € 
 21 bis 200 700 € 900 € 1.300 € 2.400 € 
 über 200 1.200 € 1.600 € 3.200 € 6.000 € 
89.2 Feststellungen nach § 13 Absatz 3 Nummer 1 ArbZG 77,00 €/Std. (Zeitgebühr) 
89.3 Bewilligungen nach § 13 Absatz 3 Nummer 2 

ArbZG. Zahl der Beschäftigten, für die eine 
Ausnahmebewilligung erteilt wird: 

Festgebühr in Abhängigkeit der Zahl 
der Sonn- und Feiertage: 

  1 2 3 4 5 6 bis 10 
 1 bis 4 180 € 200 € 220 € 260 € 300 € 340 € 
 5 bis 20 220 € 260 € 320 € 380 € 460 € 660 € 
 21 bis 200 360 € 460 € 560 € 660 € 860 € 1.460 € 
 über 200 660 € 860 € 1.060 € 1.260 € 1.660 € 2.660 € 
89.4 Bewilligungen nach § 13 Abs. 4 u. 5, § 15 Abs. 2 

ArbZG. Zahl der Beschäftigten, für die eine 
Ausnahmebewilligung erteilt wird: 

Festgebühr in Abhängigkeit der Dauer der 
Befristung: 

  bis 6 Monate bis 1 Jahr über 1 Jahr 
 1 bis 4 500 € 800  € 1.400 € 
 5 bis 20 800 € 1.400 € 3.200 € 
 21 bis 200 1.400 € 3.200 € 5.200 € 
 über 200 3.200 € 5.200 € 8.400 € 
89.5 Bewilligungen nach § 15 Abs. 1 Nr. 4 ArbZG. 

Zahl der Beschäftigten, für die eine 
Ausnahmebewilligung erteilt wird: 

1 bis 4 
5 bis 20 
21 bis 2000 

 

(Festgebühr) 
300 € 
500 € 
700 € 



Lfd. Nr. Produktbezeichnung Gebühr 
über 200 1.300 € 

90. Jugendarbeitsschutz  
90.1 Ausnahmebewilligungen von den Vorschriften über 

Kinderarbeit nach § 6 Absatz 1 
Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG). Zahl der 
Kinder, für die eine Ausnahmebewilligung erteilt wird: 

Festgebühr in Abhängigkeit des Umfangs der 
Kinderarbeit pro Kalenderjahr: 

  Bis zu 5 Tagen 
pro Kalenderjahr 

Bis zu 30 Tagen pro 
Kalenderjahr 

Länger als 30 Tage 
pro Kalender- 

jahr 
 1 bis 4 150 € 300 € 500 € 
 5 bis 20 300 € 400 € 600 € 
 21 bis 50 600 € 700 € 900 € 
 über 50 800 € 1.100 € 1.200 € 
90.2 Behördliche Anordnung nach § 27 Absatz 1 und 2 

JArbSchG pro Std. 77,00 €/Std. (Zeitgebühr) 
90.3 Bewilligung von Akkordarbeit und

 Fließbandarbeit von 
Jugendlichen nach § 27 Absatz 3 JArbSchG pro Std. 

77,00 €/Std. (Zeitgebühr) 

 
 
 

(3) Die weiteren Gebührentatbestände des ursprünglichen Gebührenverzeichnisses 
(Anlage zur Gebührenverordnung vom 01.03.2025) bleiben von dieser Änderung 
unberührt. 

 
Artikel 2 

Inkrafttreten 
 

Diese Verordnung tritt am 01. Mai 2025 in Kraft. 
 

Göppingen, den 28.04.2025 
 
 
gez. 
Edgar Wolff 
Landrat 
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